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Seit 2003 sind die Tarifverträge zum Entgeltrahmenabkommen (ERA) zusammenge-
führt. Lohn und Gehalt wurden zum Entgelt, Arbeiter und Angestellte zu Beschäftigten
sowie die Regelungen zur Bezahlung und Belastungen modernisiert.

Mit ERA haben wir ein modernes Entgeltsystem eingeführt. Dies war nicht immer
ohne Konflikte, aber grundsätzlich kann man sagen: Mit ERA haben wir einen zu-
kunftsfähigen Tarifvertrag für die Beschäftigten und die Betriebe entwickelt.

Der Norden ist damals vorangegangen. Als bundesweit erste Tarifregion beschloss
der Bezirk Küste im Mai 2003 das neue ERA-System. Am 11. September 2003 wurde
der dazugehörige „Einführungstarifvertrag“ unterzeichnet. Damit konnten die
knapp 250 Unternehmen den neuen Tarifvertrag einführen.

Mit der ERA-Einführung kamen zwischen 2003 und 2008 rund 140.000 Arbeitsplätze
in der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie auf den Prüfstand. Um die Beschäf-
tigten den neuen Entgeltgruppen zuzuordnen, wurden alle Anforderungen an die
jeweils übertragene Arbeit neu bewertet und die Beschäftigten neu eingruppiert.
Dabei haben die Unternehmen zahlreiche Abläufe und Arbeitsaufgaben durchleuchtet
und konnten so auch betriebliche Strukturen modernisieren.

Die Eingruppierungen waren und vor allem sind damit jedoch nicht „in Stein gemei-
ßelt“. Unsere Kolleginnen und Kollegen wie auch die Unternehmen in denen sie
arbeiten, entwickeln sich permanent weiter und damit verändern sich auch die be-
trieblichen Strukturen immer wieder neu. Dort gelebte Arbeitsinhalte werden an
aktuelle betriebliche, technische wie auch wirtschaftliche Entwicklungen angepasst
und Kolleginnen und Kollegen wachsen mit ihren Aufgaben.

Gemeinsam mit unseren Betriebsräten wollen wir als IG Metall gute Arbeit in den
Unternehmen gestalten. Daher ist die anforderungsgerechte und aktuelle Eingrup-
pierung unserer Kolleginnen und Kollegen weiterhin ein elementares Thema für uns.
Mit betrieblichen sowie hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen – sie spiegeln die
Struktur unseres Bezirkes – führten wir deshalb einen Diskussionsprozess um das
Thema Eingruppierung.

Ergebnis dieses Prozesses ist nun das HANDBUCH EINGRUPPIERUNG.

VORWORT



VORWORT

Mit dem Handbuch sollt Ihr für Eure betriebliche Arbeit, Anregungen und Hilfestel-
lungen bekommen, wie die Eingruppierungen unserer Kolleginnen und Kollegen nicht
„in Stein gemeißelt“ bleiben, sondern wie Kolleginnen und Kollegen bei veränderten
und wachsenden Aufgaben auch finanziell teilhaben können.

Wir hoffen sehr, dass dies Angebot Euer Interesse findet, und Euch in der Praxis
nützt.

Wir wissen, dass Ihr viel Kraft und Engagement in die Umsetzung der ERA-Einführung
gesetzt habt. Lasst uns jedoch auch gemeinsam den permanent zu begleitenden Pro-
zess der Eingruppierung positiv für unsere Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben
gestalten. Wir wünschen uns hierfür viel Erfolg und sind überzeugt davon, dort, wo
wir gemeinsam offensiv anpacken, können wir viel für unsere Kolleginnen und
Kollegen tun.

Meinhard Geiken
Bezirksleiter
IG Metall Küste
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Vereinfachend gesagt, gibt es hier eine
Variante und eine Variante.

Begegnet einem Betriebsratsmitglied, z. B. in der
Konstruktion, eine ganz neue Kollegin oder ein ganz
neuer Kollege, genügt ein Blick in die Unterlagen des
Betriebsrates, ob das auf der Tagesordnung stand?

Der gleiche prüfende Blick in die Unterlagen ist vorzu-
nehmen, wenn der Kollege „Heini Meier” plötzlich in
der Versuchsabteilung arbeitet und zum Betriebsrat
sagt „Endmontage – nein, das ist Geschichte”.

Gab es offensichtlich keine Unterrichtung des Betriebs-
rates und ist damit keine Zustimmung zur beabsichtig-
ten personellen Einzelmaßnahme eingeholt worden,
beschreibt das BetrVG im § 101 wie der Betriebsrat
handeln kann.

§ 101 BetrVG Zwangsgeld
Führt der Arbeitgeber eine personelle Maßnahme
im Sinne des § 99 Abs. 1 Satz 1 ohne Zustimmung
des Betriebsrats durch oder hält er eine vorläufi-ge
personelle Maßnahme entgegen § 100 Abs. 2 Satz 3
oder Abs. 3 aufrecht, so kann der Betriebsrat beim
Arbeitsgericht beantragen, dem Arbeitgeber aufzu-
geben, die personelle Maßnahme aufzuheben. …

Verletzt der Arbeitgeber wiederholt die gesetzlichen
Pflichten (§ 23 (3) BetrVG), kann der Betriebsrat die
„Hilfsbereitschaft” des Arbeitsgerichts stärker bemü-
hen.

Neben dieser offensichtlichen Variante, führt die Vari-
ante der zwar rechtlich zu
den gleichen Konsequenzen, unterscheidet sich aber in
ihrer Art von der offensichtlichen Variante und bedarf
systematischeren Vorgehens.

Bei der schleichenden Versetzung ergeben sich Ände-
rungen oft beiläufig, z. B. weil sich im weiteren oder
engeren Bereich personelle, technische, organisatorische
oder andere Bedingungen verändert haben und/oder
der Arbeitnehmer sich (in verschiedener Hinsicht) mehr
zutraut. Auf den Seiten 77-78 wird eine allmähliche
berufliche Entwicklung beschrieben.

Auf Wunsch oder jedenfalls mit Billigung des Arbeitge-
bers werden Tätigkeiten verrichtet und Anforderungen
erfüllt, die den Merkmalen einer anderen (höheren)
Tarifgruppe entsprechen.

Arbeitgeber unterrichtet Betriebsrat zu geplanter Einstellung/
Eingruppierung/Versetzung/Umgruppierung um Zustimmung einzuholen

Betriebsrat merkt
oder macht nichts

Betriebsrat merkt
und macht etwas

Betriebsrat beantragt beim Arbeitsgericht
dem Arbeitgeber aufzugeben,

die personelle Maßnahme aufzuheben

Arbeitsgericht gibt dem Arbeitgeber auf,
die personelle Maßnahme aufzuheben

personelle
Maßnahme
vollzogen

VERFAHREN



An dieser Stelle schon einmal der Hinweis darauf, dass
mit der EG 11 eine Grenze im Tarifvertrag erreicht ist
und der Übergang zum außertariflichen (AT) Bereich
besteht.

Nicht unter den Tarifvertrag fallen Beschäftigte,
a) die einen Aufgabenbereich haben, der höhere

Anforderungen stellt, als die höchste Entgelt-
gruppe verlangt, und

b) die aufgrund eines schriftlichen Einzelarbeitsver-
trages als außertarifl-iche Beschäftigte bezeichnet
werden und

c) ... deren vereinbartes regelmäßiges Monatsein-
kommen per 01. April 2018

- für die Tarifgebiete des Nordwestlichen Nieder-
sachsens, Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-
Vorpommerns 7.360 Euro
- für die Tarifgebiete Hamburg und Umgebung un
Unterweser 7.680 Euro

übersteigt. Diese Beträge sind tarifdynamisch und
werden nach einer Tariferhöhung auf volle 10 Euro
gerundet.
Entfällt eine dieser Bedingungen, unterliegt der/die
Beschäftigte wieder dem Geltungsbereich des
Tarifvertrages.

Hiermit gibt der Tarifvertrag klare Reglungen zur Defi-
nition von außertariflichen (AT) Beschäftigten auf.
Vertiefend betrachten wir diesen Gesichtspunkt auf
Seite 73 unter dem Kapitel EG 11 versus AT.

Parallel zu den begrifflichen Sprüngen in dem ersten Anforderungsmerkmal („Vielfalt und/oder Tiefe der Arbeit”)
gibt es auch Sprünge in diesem zweiten Anforderungsmerkmal. Bis zur EG 4 ist von Tätigkeiten die Rede, deren
Ablauf und Ausführung festgelegt ist (in der EG 2 im Einzelnen festgelegt, dann abnehmend bis EG 4). Von EG 5
bis EG 7 ist die Rede von Aufgaben, deren Erledigungen vorgegeben sind (ebenfalls abnehmend). Ab EG 8,
Aufgabengebiete und -bereiche, wird im Rahmen von Richtlinien gearbeitet, die zunächst bestimmter sind und
schließlich in der EG 11 allgemeiner sind und nach den auch nur teilweise zu arbeiten ist.

Die Arbeitsausführung ist durch andere vorgedacht. Es ist ausschließlich auf eine bestimmte Weise zu arbeiten.
Häufig ist durch Zwangslauf sichergestellt, dass zwingend auf die vorgedachte Art und Weise gearbeitet wird, z. B.:
• Maschine gibt einen Hebel zur Betätigung frei und erlaubt nur einen bestimmten Bearbeitungsschritt bzw. nur
eine bestimmte Bearbeitungsweise

• und/oder Formgebung (z. B. Schablonen oder Masken)
• und/oder Vollkontrolle der Ausführung und zeitlich unmittelbarer Einwirkung bei Abweichungen

EG 2 im Einzelnen festgelegt alles ist festgelegt
EG 3 weitgehend festgelegt fast alles ist festgelegt
EG 4 teilweise festgelegt deutlich weniger als die Hälfte ist

festgelegt

SYSTEM TARIFVERTRAG



Nur in der jeweiligen Größenordnung sind Ablauf und Ausführung durch andere vorgedacht und angewiesen.
Nicht vorgedachter und angewiesener Ablauf und Ausführung der Tätigkeiten erschließt sich den Kolleginnen und
Kollegen aus Gründen die in ihrer Person liegen – mutmaßlich aus durch Erfahrungen gewonnene Kenntnisse und
Fertigkeiten.

Hier gibt es ein gedankliches Bild der Aufgabenstruktur und der Arbeitsschritte. Die Kollegin oder der Kollege ist
eingewiesen, die Aufgaben bzw. Facharbeiten auf eine bestimmte Weise zu erledigen. Ein Abweichen – welches
das Arbeitsergebnis nicht beeinflusst – ist jedoch möglich. Es ist nicht die Sache der Kollegin oder des Kollegen,
sich Arbeitsmethoden oder -verfahren auszudenken, sondern sie/er haben die Vorgabe – Kraft ihrer Ausbildung
und Erfahrung – zu verstehen und umzusetzen.

Bei EG 6 und EG 7 bleibt also – ähnlich EG 4 – ein Teil bzw. großer Teil der Aufgaben der sinnvollen Erledigungswei-
sen der Kollegin oder dem Kollegen überlassen. Dies geschieht wiederum aus Gründen, die mutmaßlich in ihrer
Person (s. o.) liegen. Es wird ihr Erfahrungs- und Kenntnisschatz genutzt bzw. auf diesen zurückgegriffen.

Mit unterschiedlichem Konkretisierungsgrad (z. B. von bestimmten Richtlinien bis hin zu teilweise im Rahmen
allgemeiner Richtlinien) werden Arbeitsgegenstände, zu beachtende Gesichtspunkte, Abstimmungserfordernisse
und -verfahren, Ergebnisanforderungen u. w. m. aufgegeben. Eine genaue und vorgeschriebene Erledigungsweise
gibt es jedoch nicht. Diese ist von dem/der Ausführenden selbst zu entwickeln und zu gestalten.

Eine Richtlinie enthält mehr Einzelheiten, gibt konkretere und engere Maßstäbe zwecks Beurteilung,
Abwägung, Entscheidung u. s. w. vor. Sie ist speziell auf das Aufgabengebiet zugeschnitten und enthält (in der
Regel) konkretere/detailliertere Maßgaben und Bestimmungen. Es gibt genauere Wenn-Dann-Beziehungen als bei
einer Richtlinie und einer Richtlinie.

EG 5 weitgehend vorgegeben fast alles ist vorgegeben
EG 6 überwiegend vorgegeben mehr als die Hälfte ist vorgegeben
EG 7 teilweise vorgegeben deutlich weniger als die Hälfte ist vorgegeben

SYSTEM TARIFVERTRAG



Oft wird die übertragene Arbeit weder vollständig noch eindeutig beschrieben. Im Verfahren der Zustimmung
bei Ein-/Umgruppierung (§ 99 BetrVG) ist dann zunächst über die Arbeitsbeschreibung zu streiten, denn vorher
lassen sich die Anforderungen aus der übertragenen Arbeit nicht richtig ermitteln und folglich auch nicht
qualifiziert eingruppieren.

Hierbei spielt der Umgang mit Worten eine wichtige Rolle, der anhand der beiden folgenden Beispiele dargestellt
werden soll.

In einer Arbeitsbeschreibung aus dem Bereich Materialwirtschaft im Sondermaschinenbau benennt der Arbeit-
geber übertragene Arbeitsaufgaben-/Arbeitsbestandteile:

Übertragene Arbeitsaufgaben-/Arbeitsbestandteile:

• Kontrolle eingehender Lieferung
• Einlagerung der Waren
• Kommissionierung und Bereitstellung von Produktions- und Vertriebsmaterial
• Transportarbeiten innerhalb der Lager- und Produktionsbereiche
• Kontrolle und Pflege von Lagerbeständen
• Mitwirkung/ Ausführung von Inventuren nach Vorgabe

• Kontrolle eingehender Lieferung • Kontrolliert Lieferungen auf Übereinstimmung mit
der Bestellung.

• Identifiziert Teile nach Zeichnungen bzw. Spezifika-
tionen. Beurteilt augenscheinlich die Qualität und
veranlasst fallweise Qualitätsprüfungen.

• Entscheidet Annahme/Freigabe, ggf. Sonderfreigabe,
ggf. Retour. Sorgt für unverzügliche Einsteuerung
terminkritischer Teile.

Jeder wird für sich jetzt eine Vorstellung über die oben genannten Arbeitsaufgaben haben. Es stellt sich die Frage,
ob die Vorstellungen übereinstimmen und was letztlich zutrifft.

Nach Befragung und Begehung war beispielhaft der Aufgabenbestandteil „Kontrolle eingehender Lieferung” wie
folgt genauer zu beschreiben.

So, nach der Befragung und Begehung konkretisiert, sind Anforderungen deutlicher erkennbar und zwar höhere,
als sie sich z. B. aus „scannt Strichcode zur Identifizierung” und „zählt gelieferte Teile” ergäben.

Mit den Worten „Kontrolle eingehender Lieferungen” wären beide Varianten der Arbeitsausführung denkbar. Das
sich aus der jeweiligen Arbeitsausführung ergebene unterschiedliche Anforderungsniveau dagegen ist jedoch über
die Worte „Kontrolle eingehender Lieferungen” nicht zu erkennen.

SACHVERHALT DER ARBEIT



FAZIT/AUSBLICKENDER RÜCKBLICK

In einem ersten Schritt habt Ihr die grundlegende und finanzielle Bedeutung der Eingruppierung
als anforderungsbezogenes Grundentgelt betrachtet.

Ihr habt Euch erschlossen, wie die betriebliche Arbeitswelt und die darin ausgestaltete Arbeitsor-
ganisation die Anforderungen an die Kolleginnen und Kollegen beeinflusst und damit indirekt auch
deren Eingruppierung.

Neben der grundlegenden Bedeutung der Eingruppierung habt Ihr die emotionale Bedeutung der
Eingruppierung erkannt. Als „Sinnbild” für die Wertschätzung der erbrachten Arbeit, hat sie eine
nicht zu unterschätzende Bedeutung für unsere Kolleginnen und Kollegen.

In einem gewiss anstrengenden, hoffentlich aber auch interessanten und lehrreichen Prozess habt
Ihr Grundlagen, Vorgehensweisen sowie Werkzeuge kennengelernt und erprobt. Ihr habt Euch die
Voraussetzung für die Erarbeitung und Erfassung des Sachverhaltes der Arbeit Eurer Kolleginnen
und Kollegen geschaffen. Diesen könnt Ihr nun in entsprechende Arbeitsbeschreibungen oder auch
betrieblichen Richtbeispielen erfassen, die jeweilige Arbeitsaufgabe ganzheitlich, summarisch
bewerten und entsprechende Eingruppierungen auch argumentieren. Hierfür habt Ihr Euch vertie-
fend mit dem System Tarifvertrag befasst, Euch die Eingruppierungsgrundlagen und Entgeltgrup-
penmerkmale erschlossen und für Euch Begrifflichkeiten und Auslegungsmöglichkeiten geklärt.

Durch die Betrachtung unterschiedlicher Verfahren in diesem Handbuch, habt Ihr für Euch heraus-
gearbeitet, dass die Eingruppierungen Eurer Kolleginnen und Kollegen nicht „in Stein gemeißelt”
sind. Ihr habt Euch Wege erschlossen wie Kolleginnen und Kollegen bei veränderten und wachsen-
den Aufgaben auch finanziell teilhaben können und sie die Wertschätzung erfahren, die sie auch
verdienen.

Mit der Eingruppierung bestimmen wir als Betriebsrat über das anforderungsbezogene Grundent-
gelt unserer Kolleginnen und Kollegen mit. Wir legen damit also auch die Rechenbasis für weitere
Entgeltbestandteile – wie z.B. die Leistungskomponente – unserer Kolleginnen und Kollegen fest.

Uns als Betriebsrat muss klar sein, wenn wir uns mit Eingruppierung beschäftigen, dass sich das
auch auf die finanziellen Grundlagen unserer Kolleginnen und Kollegen auswirkt. Damit ist auch
klar, dass das Thema Eingruppierung kein einmaliges Thema für den Betriebsrat ist, sondern eine
Kernaufgabe, die uns immer fordert.

Ihr seht, es gibt also noch viel zu tun.

Aber seid Euch sicher, mit Erkenntnissen, Wissen und Erfahrung verhält es sich so wie mit der Freude
– ausgetauscht, geteilt mit anderen werden sie mehr und lebendiger.
Gewerkschaftlich angegangene Arbeit lässt Wissen und Tatkraft der Beteiligten wachsen.
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